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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides

Der gegen ------------------------------------------------ ------- -------------- -------- -- --- ---- unter
Aktenzeichen 33-1.02/MH-DV124 am 01.12.25 erlassene Gebührenbescheid kann nicht
zugestellt werden, weil der Betroffene nach unbekannt verzogen ist.

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in
Verbindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Absatz 2 letzter Satz LZG NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats
Klage erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim
an der Ruhr, Löhstraße 22-26, Zimmer 215, eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, 01.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Leidig

Öffentliche Bekanntmachung zu der Vertretung des Stadtbezirks 3 der Stadt
Mülheim an der Ruhr - Ersatzbestimmung nach dem Kommunalwahlgesetz -

Frau Victoria Becker hat auf ihr Mandat verzichtet. Das freigewordene Mandat ist gemäß §
45 Kommunalwahlgesetz NRW (KWahlG) und § 69 Kommunalwahlordnung (KWahlO) neu zu
besetzen.
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Als Wahlleiter für das Wahlgebiet Mülheim an der Ruhr habe ich die Nachfolge festgestellt.

Nach dem Listenwahlvorschlag der Partei Die Linke für den Stadtbezirk 3 für die
Kommunalwahlen am 14.09.2025 ist Herr Reinhold Leuschner, 45478 Mülheim an der Ruhr,
als Nachfolger für Frau Becker zum Bezirksvertreter in der Bezirksvertretung 3 der Stadt
Mülheim an der Ruhr gewählt.

Herr Leuschner hat seine Wahl durch Erklärung am 20.11.2025 angenommen.

Die Ersatzbestimmung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Nach § 39 Absatz 1 i. V. m. § 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) kann gegen die
Gültigkeit dieser Ersatzbestimmung jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das
Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl
teilgenommen haben sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe
Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Ersatzbestimmung
für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder
mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Vom Tage dieser Bekanntmachung ab läuft die Frist zur Erhebung eines Einspruchs gemäß
§63 Abs. 2 Kommunalwahlordnung (KWahlO).

Mülheim an der Ruhr, 28.11.2025
Der Oberbürgermeister und Wahlleiter
Im Auftrag
Altenbach

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen -------------------------------- ------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/005326483/64 am 01.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 01.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206,
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eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 02.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Kowalski

Öffentliche Bekanntmachung zur Wahl des Integrationsrates vom 14.09.2025 im
Wahlgebiet Mülheim an der Ruhr - Gültigkeit der Wahl -

Der Wahlprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2025 einstimmig den Beschluss
gefasst, die Wahl des Integrationsrates vom 14.09.2025 mit dem vom Wahlausschuss in
seiner Sitzung am 22.09.2025 festgestellten Wahlergebnis für gültig zu erklären.

Gegen den Beschluss des Ausschusses kann gemäß § 2 der Wahlordnung für die Wahl des
Integrationsrates in Verbindung mit § 41 des Kommunalwahlgesetzes innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39,
40213 Düsseldorf, erhoben werden.

Die Klage ist dort schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
Wird die Klage schriftlich erhoben, so wird empfohlen, sie in dreifacher Ausfertigung
einzureichen.

Falls diese Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so
würde dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Mülheim an der Ruhr, den 03.12.2025
Der Wahlleiter
Lüngen

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheids

Der an ----- ---------- ---- ----------, zustellende Gebührenbescheid vom 09.12.2025

(Aktenzeichen 37-52.01/49726/25)

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Der Gebührenbescheid gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den
Rettungsdienst - Rettungsdienstgebührensatzung - der Stadt Mülheim an der Ruhr wird
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hiermit nach § 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes zugestellt. 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim
an der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim an der Ruhr, bei Frau Nohr (Zimmer A
1.22), eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, 10.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Nohr

Ablauf der Ruhefristen auf dem Reihengräberfeld M (R) des Friedhofs Broich

Die Ruhefristen der Grabstätten Nr. 192-198 und Nr. 202-254 auf dem Rheingrabfeld M (R)
auf dem Friedhof Broich laufen bis zum 27.06.2026 ab. Vor Ort wird durch ein
Hinweisschild, das ab dem 23.12.2025 auf dem Gräberfeld aufgestellt wird, auf den Ablauf
hingewiesen. Die Grabstellen sind bis zum 27.06.2026 abzuräumen.

Nach dem Abräumtermin noch aufstehende Pflanzen und Grabmale können von dem
Oberbürgermeister, Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen, nach § 28 (1)
der Satzung für die städtischen Friedhöfe Mülheim an der Ruhr vom 20.12.2022
(Friedhofssatzung), veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 38/2022 für die Stadt Mülheim an der
Ruhr, unter Bezugnahme § 15 (1) der Satzung vom, 19.12.2013 für die Stadt Mülheim an
der Ruhr (Friedhofssatzung), veröffentlich im Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr
Nr. 37/2013, anderweitig verwendet werden.

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2025
Der Oberbürgermeister 
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen
Im Auftrag
Schimanski

Ablauf der Ruhefristen auf dem Reihengräberfeld 12 (R) des Friedhofs Heißen

Die Ruhefristen der Grabstätten Nr. 0162-0169, Nr. 0176-0242, Nr. 0249-0266 auf dem
Rheingräberfeld 12 (R) des Friedhofs Heißen laufen bis zum 11.02.2026 ab. 

Dieser Teil des Gräberfeldes ist zur Schließung vorgesehen. Vor Ort wird durch ein
Hinweisschild, das ab dem 01.09.2025 auf dem Gräberfeld aufgestellt wird, auf den Ablauf
hingewiesen. Die Grabstellen sind bis zum 01.07.2026 abzuräumen.
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Nach dem Abräumtermin noch aufstehende Pflanzen und Grabmale können von dem
Oberbürgermeister, Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen, nach § 28 (1)
der Satzung für die städtischen Friedhöfe Mülheim an der Ruhr vom 20.12.2022
(Friedhofssatzung), veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 38/2022 für die Stadt Mülheim an der
Ruhr, unter Bezugnahme § 15 (1) der Satzung vom, 19.12.2013 für die Stadt Mülheim an
der Ruhr (Friedhofssatzung), veröffentlich im Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr
Nr. 37/2013, anderweitig verwendet werden.

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2025
Der Oberbürgermeister 
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen
Im Auftrag
Schimanski

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen -------------------------------------------- -------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/001159639/36 am 04.08.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 04.08.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 227,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 28.11.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Mühle

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides
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Der gegen ---------------------------------- -----------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006509148/36 am 12.09.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 12.09.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 227,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 28.11.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Mühle

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige

Die an ---------- --------- ---------- gerichtete Rechtswahrungsanzeige vom 02.12.2025 kann
nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Die Rechtswahrungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach §
15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt.

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr- Sozialamt/ Bereich Jugend
-Unterhaltsvorschusskasse auf der Friedrichstr. 12, eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 02.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Altunbey
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Öffentliche Zustellung des Rückforderungsbescheid

Der an ---- ------ --------- ------- -------- ------- -- ---------- -- ----- -------- -- --- ---- zuzustellende
Rückforderungsbescheid vom 02.12.2025 (Aktenzeichen: 57-21/ /13) konnte nicht
zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Der Rückforderungsbescheid gem. § 50 SGB X (Sozialgesetzbuch Zehntes Buch) wird
hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt.

Er kann bei dem Jobcenter Mülheim an der Ruhr, Eppinghofer Str. 50, 45468 Mülheim an
der Ruhr, Frau Baier (Zimmer 4.12 ) eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 02.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Baier

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen ------------------------------------ -------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006460666/44 am 03.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 03.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 03.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen ----------------------------------- -------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006460025/44 am 03.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 03.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 03.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen ----------------------------------- -------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006459818/44 am 03.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 03.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
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Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 03.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen --- ----------- ---------------------------------------- --------------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006458987/44 am 22.10.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 22.10.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 03.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen -------------------------------- ------------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006460077/44 am 11.11.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.
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Der Bußgeldbescheid vom 11.11.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 03.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen

Öffentliche Zustellung des Rückforderungsbescheid

Der an ---- ----- ---- ------ ------- -------- ------- -- ------------ --- ----- ----- ------- zuzustellende
Rücknahmebescheid vom 02.12.2025 (Aktenzeichen: 57-21/ 124112/05) konnte nicht
zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Der Rücknahmebescheidgem. § 50 SGB X (Sozialgesetzbuch Zehntes Buch)wird hiermit
nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt.

Er kann bei dem Jobcenter Mülheim an der Ruhr, Eppinghoferstraße 50 in 45468 Mülheim
an der Ruhr, Frau Krüger (Zimmer 4.10) eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 02.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Krüger

Öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbescheides

Der an ------- ----------- ------- -- ----------- ---------- ------- ---------, gerichtete Ablehnungsbescheid
vom 04.12.2025 kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers
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unbekannt ist.

Der Ablehnungsbescheid gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15
Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt.

Er kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend,
Unterhaltsvorschusskasse, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der Ruhr, eingesehen
werden.

Mülheim an der Ruhr, den 04.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Asbeck

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen --------------------------------------- --------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/005326201/44 am 21.10.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 21.10.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 05.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides
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Der gegen --------------------------------- ------- --- ----------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/005325193/113 am 29.10.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 29.10.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 08.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Krzisowski

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen -------- ------------------------------------- ----------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006458289/96 am 09.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 09.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206,
eingesehen werden.
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Mülheim an der Ruhr, den 09.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Walter

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen ----------------------------------------- --------------- --------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006459751/30 am 17.11.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 17.11.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.206,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 10.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Krzisowski

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen --------------------------------- -------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/006461253/107 am 11.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 11.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
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zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Menzel

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen -------------------------------- ----------------------------, unter dem
Aktenzeichen 32-3/005325339/107 am 27.10.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 27.10.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Menzel

713



Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen ------------------------------- ---------------------------- -- --- ----, unter dem
Aktenzeichen 32-3/001167538/44 am 11.12.2025 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht
zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.

Der Bußgeldbescheid vom 11.12.2025 wird hiermit nach § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich
zugestellt.

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen
sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen
Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210,
eingesehen werden.

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2025
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Knappen
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